
Beweissicherung Checkliste – Standard-Verkehrsunfall
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur gerichtsfesten Beweissicherung bei einem Haftpflicht-Unfall. Drucken Sie
dieses PDF aus und legen Sie es ins Handschuhfach – im Ernstfall ist der Kopf leer.

0–5 Minuten · Unfallstelle absichern

• Warnblinkanlage einschalten (alle Fahrzeuge)

• Warnweste anziehen, BEVOR Sie aussteigen

• Warndreieck aufstellen: 50 m (Stadt), 100 m (Landstraße), 150–400 m (Autobahn)

• Verletzte versorgen, 112 rufen wenn nötig

• Eigenes Fahrzeug NICHT bewegen, bis Fotos vorliegen

5–15 Minuten · Polizei & Personalien

• Polizei (110) bei: Personenschaden, Wildunfall, Fahrerflucht, Streit über Schuld, Schaden > 1.500 €, fehlenden
Personalien des Gegners

• Name, Anschrift, Geburtsdatum des Fahrers (Führerschein zeigen lassen)

• Kennzeichen, Halter, Versicherung + Versicherungsschein-Nummer

• Zeugen ansprechen, Namen + Telefonnummer notieren

• Tagebuch-Nr. der Polizei abfragen

15–30 Minuten · Fotos & Skizze (in dieser Reihenfolge)

• Übersicht aus 10–15 m: beide Fahrzeuge in Endlage

• Jedes Fahrzeug komplett: vorne, hinten, links, rechts

• Schadenbereiche aus 1–2 m mit Maßstab (Hand/Münze)

• Kennzeichen beider Fahrzeuge groß im Bild

• Umfeld: Straßenschilder, Ampel, Vorfahrt, Bremsspuren, Splitter

• Tacho-/Kilometerstand-Foto direkt nach dem Unfall

• Skizze mit Fahrtrichtung, Endlage, Vorfahrtsregelung

30–60 Minuten · Unfallbericht & Fahrzeug

• Europäischer Unfallbericht ausfüllen – NIE Schuld anerkennen

• Fahrzeug bei Fahruntüchtigkeit abschleppen lassen (gegnerische Haftpflicht zahlt)

• Bei Verdacht auf HWS-/Wirbelsäulen-Verletzung: Arzt aufsuchen, auch wenn 'nichts weh tut'

• Belege sammeln: Abschleppen, Taxi, ärztliche Bescheinigungen

Tag 1–2 · Profis einschalten

• Eigenen Kfz-Sachverständigen beauftragen (NICHT den der Gegnerseite)

• Fachanwalt für Verkehrsrecht einschalten – Kosten trägt gegnerische Haftpflicht

• Eigene Versicherung informieren (7-Tage-Frist)

• Gegnerische Versicherung NICHT direkt anrufen – das übernimmt der Anwalt

• Reparatur erst NACH Besichtigung durch eigenen Gutachter



Was Sie der gegnerischen Versicherung NIE sagen sollten

• 'Mir geht es soweit gut' → kassiert Schmerzensgeld

• 'War nur ein leichter Stoß' → entwertet Wertminderung

• 'Ich repariere selbst / lasse das so' → kürzt Nutzungsausfall

• 'Ich nehme Ihren Partner-Gutachter' → verbaut eigenen Gutachter

• 'Ich brauche keinen Anwalt' → spart Versicherung 800–2.500 €

Onlinekfzgutachter.de – unabhängiger Kfz-Sachverständiger · Hotline 02525 / 9890590


